
„Heutige Jugend“ 
Gar nicht so verloren

Michael Rux
antwortet auf Elternfragen: 
Volljährig – und dann?

Mut & Chancen
ArbeiterKind.de öffnet Türen

Donut-Ökonomie
Schule als Staat 2.0

April 2024
4. Ausgabe 

57. Jahrgang

ORIENTIERUNG
Von der Schule in den Beruf

WIE GEHT‘S NACH 
DER SCHULE WEITER?

VERSCHIEDENE MODELLE 
DER BERUFSORIENTIERUNG

Das Bildungsmagazin des Landeselternbeirats E 
84

0
1



Titelstory
	 4	 �„HEUTIGE JUGEND“ – GAR NICHT SO VERLOREN
		  Die „Generation Z“ in der Berufsorientierung
	 6	 VIELFÄLTIGE WEGE
		  Auch an Gymnasien ist Berufsorientierung wichtig
	 7	 WÜRZBURGER MODELL
		  Die „vertiefte Berufsorientierung“ 
	 8	 Zukunftsfähig Machen
		  Wie das KM die Berufsorientierung im Land sieht 

Arbeiterkind.de
	 9	 Von Mut und Chancen
	 	 Türen öffnen zur akademischen Welt 

Hilfestellung
	 11	 Ausbildungs-Nachhilfe
		  Ausbildungsbegleitende Hilfe & assistierte Ausbildung

Jugend forscht
	12	 Von Myonen bis Albedo
		  Viele Preise beim Landesfinale im März in Freiburg 	
	
Das interessante Buch
	13	 Die Superkraft der liebevollen führung
		  Kindern Orientierung, Freiraum & Grenzen schenken

Aus dem LEB
	14	 Für Schule im Einsatz
		  Elternstiftung & LEB helfen dem ganzen System
	15	 Die Mitglieder des 20. LEB
		  Übersicht der Schularten und Regierungsbezirke 

Eltern fragen, Michael Rux antwortet
	16	 Volljährig – und dann?
	 	 Verlieren Eltern das Mitspracherecht in der Schule?

Demokratiebildung
	 17	 Donut-Ökonomie in der Schule
		  Ökonomie als Schlüssel für „Schule als Staat“-Projekte

Foto Titelseite: carballo / Adobe Stock

Inhalt

2 Schule im Blickpunkt



Frage: In diesem Jahr wird unser Sohn volljäh-
rig. Dann hätten wir Eltern in der Schule nicht 
mehr mitzureden, meint er, und er könne jetzt 
endlich aus eigener Kraft die Schule schwän-
zen: Ab 18 dürfte er sich für sein Fehlen nämlich 
bei der Leitung seiner beruflichen Schule selbst 
entschuldigen. Kann das denn wahr sein?

Michael Rux: Tatsächlich wird Ihr Sohn zwar 
mit 18 „volljährig“; er muss alle Bürgerpflichten 
ausschließlich und vollständig selbst überneh-
men, er ist nicht mehr schulpflichtig und er ent-
scheidet auch selbst, welchen Bildungsweg er 
einschlagen will. Es obliegt also ihm allein, sich 
bei seiner Schule an- oder auch abzumelden. 
Allerdings: Mit der Anmeldung unterwirft er 
sich der Schulordnung. Rechtlich tritt 
an die Stelle der Schulpflicht 
eine Pflicht zur Teilnahme am 
Unterricht. Ihr volljähriger Sohn 
besitzt tatsächlich ein „Selbst
entschuldigungsrecht“, aller-
dings kann er sein Fernbleiben 
nur im Rahmen der laut Schul-
besuchsverordnung auch sonst 
zulässigen Gründe „entschuldigen“ 
– er darf also mit der Begründung: 
„Ich hatte Fieber und musste zum 
Arzt gehen, der mir ein Attest aus-
gestellt hat“ zuhause bleiben, aber 
ohne Begründung oder gar mit „Ich 
hatte gestern keine Lust“ kommt er 
nicht durch. Wenn der/die Klassenlehrer*in ihm 
für unentschuldigtes Fehlen vier Stunden Nach-
sitzen verpasst, muss er am Nachmittag brav in 
die Schule kommen – und wenn so etwas öfter 
passiert, kann die Schule bei Bedarf den ganzen 
Katalog der Erziehungs- und Ordnungsmaß-

nahmen (§ 90 SchG) anwenden, bis zum Schul-
ausschluss. Zwar entfällt bei Volljährigen die bei 
solchen Maßnahmen vorgesehene Anhörung 
oder Mitwirkung der Erziehungsberechtigten, 
aber das hilft diesen nicht (ist möglicherweise 
ein Nachteil, denn ohne Elternbeistand kommt 
man sich leicht verloren vor).
Das kollektive Mitwirkungsrecht der Eltern 
bleibt erhalten (SchG § 55 Abs. 3), denn mit dem 
18. Geburtstag mag die „Erziehung“ durch die 
Eltern ihr Ende gefunden haben (auch bei man-
chen Sechzehnjährigen ist bekanntlich nicht 
mehr viel zu „erziehen“), aber um ihr Kind küm-
mern dürfen sich Eltern auch über den Eintritt 
der rechtlichen Volljährigkeit hinaus. Deshalb 
dürfen in Baden-Württemberg auch die Eltern 
von Zwanzigjährigen, solange ihr Kind eine öf-
fentliche berufliche Schule oder ein Gymnasi-

um besucht, sehr wohl am „Eltern-
abend“ teilnehmen und sie dürfen 
auch zu Klassenelternvertreter*in-
nen gewählt und damit zugleich 
in den Elternbeirat entsandt wer-
den (§ 1 Abs. 2 Elternbeiratsver-
ordnung). 
Die Zeugnisse müssen weder 
von den Eltern noch den voll-
jährigen Schüler*innen unter-
schrieben werden – sie sind 
trotzdem in vollem Umfang 
gültig. Heikel ist vor allem die 
Frage, ob Eltern Einzelheiten 
über das Schulverhältnis er-

fahren dürfen. Da denkt man 
gleich an den Datenschutz. Aber bei Auskünf-

ten der Schule an die Eltern wird das Einver-
ständnis der volljährigen Schüler*innen voraus-
gesetzt, solange diese gegenüber der Schule 
keine ausdrückliche anderslautende Erklärung 
abgegeben haben. Gemäß § 55 Abs. 3 SchG 
kann die Schule den Eltern auch personenbezo-
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Eltern-Jahrbuch 2023

Das Buch mit E-Book 
zur Nutzung durch 
alle Elternbeiräte einer 
Schule kostet einmalig 
25 Euro. Bestellbar 
unter: spv-s.de
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kümmern, dass gefahrenträchtige Zustände 
oder Aktionen vermieden werden.  
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